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EUROPA (VER-)FASSUNGSLOS?

„Europa (ver-)fassungslos“ – diese knappe For-
mel umschreibt wohl am besten den Grundte-
nor vieler Pressestimmen, die unmittelbar
nach dem Fehlschlag des Brüsseler Gipfels
vom 12./13. Dezember 2003 zu hören waren.1

Nach dem „Verfassungsfiasko“2 taumele die
Europäische Union „groggy wie ein angezähl-
ter Boxer“3 in das europapolitische Jahr 2004,
in dem zum 1. Mai seine Erweiterung auf 25
Mitgliedstaaten ansteht. Wie „Kamikazepilo-
ten“4 hätten die Staats- und Regierungschefs
das erste gemeinsame Großprojekt der EU-25
scheitern lassen.5

Die Enttäuschung, die in all diesen Kommenta-
ren durchschlägt, verwundert kaum. Schließ-
lich haben der Europäische Konvent und die
anschließende Regierungskonferenz seit bei-
nahe zwei Jahren über die neue konstitutio-
nelle Grundordnung für das große Europa ge-
rungen. Angesichts dieses beeindruckenden

Kraftaktes hätte kaum jemand einen so er-
nüchternden Ausgang der Verhandlungen für
möglich gehalten. Und doch waren viele der
frustrierten Reaktionen in den Medien und der
Öffentlichkeit aus dem Moment geboren6 und
haben deshalb zu Unrecht den Eindruck er-
weckt, die erweiterte Europäische Union drohe
nun in ein vertragsrechtliches Vakuum abzu-
stürzen. Sollte es nicht doch noch gelingen, 
die Verfassungsberatungen zu einem erfolg-
reichen Abschluss zu führen, so werden die
Bestimmungen des im Februar 2003 in Kraft
getretenen Nizza-Vertrages für das große Eu-
ropa Anwendung finden. Rein rechtstechnisch
betrachtet ist damit zumindest die institutio-
nelle Erweiterungsfähigkeit der Europäischen
Union gewährleistet.7

MÜHSAME KONSENSFINDUNG NACH DER
ERWEITERUNG

Schwerer wiegt an dem Brüsseler Debakel hin-
gegen, dass sich am Ende der Verfassungsbe-
ratungen erneut die lähmende Logik nationa-
ler Einflusswahrung durchgesetzt hat, die seit
Beginn des Erweiterungsprozesses die Re-
formanstrengungen für ein handlungsfähiges
Europa prägt. Die vom Konvent angeregte Ein-
führung einer doppelten Mehrheit für Abstim-

mungen im Ministerrat, die mehr als die Hälf-
te der Mitgliedstaaten sowie mindestens sech-
zig Prozent der EU-Bevölkerung umfassen
würde, sollte zum Hauptstreitpunkt in der An-
fang Oktober 2003 eröffneten und nur knapp
drei Monate dauernden Regierungskonferenz
zur künftigen EU-Verfassung werden.8

Der unergiebige Verlauf dieser ersten Regie-
rungsverhandlungen im Kreis der EU-25 lässt
darauf schließen, wie viel schwieriger sich
nach der Erweiterung die ohnehin mühsame
Konsensfindung zu Grundfragen der Integra-
tion gestalten könnte. Ein besonderes Schlag-
licht auf die konfliktreichere Verhandlungskul-
tur, die sich im großen Europa abzeichnet, hat
die unnachgiebige Ablehnung der polnischen
Unterhändler gegenüber dem Konventsvor-
schlag geworfen, die mit der Parole „Nizza oder
der Tod“ in die Beratungen gingen. Ihnen stan-
den vor allem die Vertreter der deutschen
Bundesregierung gegenüber, die in ihrer Be-
fürwortung der doppelten Mehrheitsregel
ebenfalls kaum Kompromissbereitschaft er-
kennen ließen.
Die Unfähigkeit, in dieser zentralen Machtfra-
ge eine Einigung zu erzielen, führte in letzter
Konsequenz dazu, dass die gesamte sechzehn
Monate währende Vorarbeit des Konvents an
einem Verfassungsentwurf zur Disposition ge-
stellt wurde. Gerade daran lässt sich aber er-
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Eine Verfassung für das große Europa
THOMAS FISCHER

Das Scheitern des Brüsseler Gipfels im
vergangenen Jahr zeigt einmal mehr die
Lähmung der EU durch nationale Einflüs-
se. Auf diesem Gipfel wurde nicht nur ein
Verfassungsentwurf zur Disposition ge-
stellt. Der ernüchternde Ausgang der Ver-
handlungen lässt erahnen, wie schwierig
sich die Konsensfindung nach der Erwei-
terung gestalten wird. Die innere Konso-
lidierung einer EU mit 25 und mehr Mit-
gliedern wird für die Handlungs- und Re-
gierungsfähigkeit der Union von ent-
scheidender Bedeutung sein. Zu befürch-
ten ist, dass sich große Teile der Bevölke-
rungen der neuen Mitgliedstaaten –
wenn die erste Euphorie verflogen ist –
immer weniger mit dem „Projekt Europa“
identifizieren. Dies verdeutlicht auch, wa-
rum bloße Vertragsreformen nicht mehr
ausreichen. Ausschlaggebend für die Not-
wendigkeit einer Verfassung ist die zu-
nehmende Legitimationsschwäche, die
das europäische Einigungswerk im Span-
nungsfeld zwischen anhaltender Vertie-
fung des Integrationsprozesses und Er-
weiterung kennzeichnet. Gerade hier
könnte eine europäische Verfassung mit
einem gemeinsamen Rechtskanon, mit
einer gleichgewichtigen Gewaltentei-
lung und einer präzisen Abgrenzung zwi-
schen europäischen und nationalstaat-
lichen Ebenen Abhilfe schaffen. Der Bei-
trag von Thomas Fischer analysiert die
strukturellen Reformfortschritte, die in
dem Verfassungsentwurf des Konvents
erreicht werden konnten. Bei aller Kritik
zeigt sich, dass die Reformvorschläge zur
demokratischen Legitimation europäi-
schen Regierens beitragen und die poli-
tische Zweckbestimmung der EU glaub-
würdiger als bislang vermitteln. Red.
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messen, wie sehr das ursprüngliche politische
Mandat des Konvents durch die Debatte in der
Regierungskonferenz aus dem Blick geraten
ist, die demokratischen Verfassungsfunda-
mente europäischen Regierens zu festigen.

DAS MANDAT DES EUROPÄISCHEN
KONVENTS

Nach Nizza sollte das Hauptaugenmerk der
nächsten Vertragsreform eben nicht mehr
ausschließlich auf den institutionellen Anpas-
sungserfordernissen für eine handlungsfähige
EU mit 25 und mehr Mitgliedstaaten liegen. In
der Zukunftserklärung des Gipfels von Laeken
im Dezember 2001 wird zwar wiederum die
Verwirklichung effizienter EU-Entscheidungs-
verfahren und EU-Organe angesprochen.
Diesmal ist sie aber in die breiter angelegte
Zielsetzung eingebettet, eine tragfähige Legi-
timationsbasis für die erweiterte Europäische
Union zu schaffen.9

Der ursprüngliche Impuls zu dieser Neuorien-
tierung ging von der Debatte über die künfti-
ge Verfassung Europas aus, die der deutsche
Außenminister Joschka Fischer mit seiner be-
rühmten Berliner Humboldt-Rede vom 12. Mai
2000 – also parallel zur Regierungskonferenz
von Nizza – angestoßen hatte. Vor dem Hinter-
grund der anstehenden Erweiterung stützte
Fischer seine Modellüberlegungen für eine eu-
ropäische Föderation auf die Ausgangsbeob-
achtung, dass die Menschen an ihren „Sicher-
heit und Geborgenheit vermittelnden Natio-
nalstaaten“ umso mehr festhalten, je mehr
Globalisierung und Europäisierung „bürgerfer-
ne Superstrukturen und anonyme Akteure“
schaffen. Gerade in der erweiterten Union
würden die Unterschiede zwischen den „poli-
tischen Nationalkulturen und deren demokra-
tische[n] Öffentlichkeiten“ weiter zunehmen.
Deshalb erweise sich die bisherige Vorstellung
eines europäischen Bundesstaates, der „als
neuer Souverän die alten Nationalstaaten und
ihre Demokratien ablöst, als ein synthetisches
Konstrukt jenseits der gewachsenen europäi-
schen Realitäten.“ Die politische Finalität der
Integration liege in der „Realisierung des Pro-
jektes einer europäischen Verfassung, deren
Kern die Verankerung der Grund-, Menschen-
und Bürgerrechte, einer gleichgewichtigen
Gewaltenteilung zwischen den europäischen
Institutionen und einer präzisen Abgrenzung
zwischen der europäischen und nationalstaat-
lichen Ebene sein muss.“10

Dreh- und Angelpunkt von Fischers Zukunfts-
vision für das große Europa war das Konzept der
„Souveränitätsteilung“ zwischen Föderation
und Nationalstaat, das entscheidend dazu bei-
tragen sollte, die gerade unter Europaskepti-
kern lange Zeit übliche Gleichsetzung des 
Verfassungsbegriffs mit einem europäischen
Superstaat zu überwinden. So bekannte sich
auch der französische Staatspräsident Jacques
Chirac gut einen Monat später in seiner Rede
vor dem Deutschen Bundestag erstmals zum
Begriff einer europäischen Verfassung. Im Au-
gust 2002 kam es dann zu einem echten Durch-
bruch als sogar die britische Regierung ihre tra-
ditionellen Vorbehalte fallen ließ und Außenmi-
nister Jack Straw vor der Edinburgher Handels-
kammer eine Verfassung für Europa forderte.11

DER „POST-NIZZA-PROZESS“

Der enttäuschende Ausgang der Nizza-Reform
trug das ihre dazu bei, dass die Verfassungsde-
batte gewissermaßen den Sprung in die Verträ-
ge schaffte. Getrieben von der Sorge, dass das
dürftige Verhandlungsergebnis zum allgemei-
nen Europaverdruss beitragen und den ohne-
hin mit der Erweiterungsperspektive verbunde-
nen Ängsten der EU-Bürger weiter Vorschub
leisten könnte, nahmen die Staats- und Regie-
rungschefs der EU-15 die „Erklärung zur Zu-
kunft der Europäischen Union“ in die Schluss-
akte des Nizza-Vertrages auf.12 Dort bekunde-
ten sie ihre Absicht, eine „eingehendere und
breiter angelegte Diskussion über die Zukunft
der Europäischen Union“ zu initiieren. Neben
dem Vertragsstatus der EU-Grundrechtechar-
ta, einer weiteren Vereinfachung der Verträge
und der künftigen Rolle der nationalen Parla-
mente im europäischen Entscheidungsgefüge
sollte im Rahmen dieser öffentlichen Debatte
die Frage einer „genaueren, dem Subsidiaritäts-
prinzip entsprechenden Abgrenzung der Zu-
ständigkeiten“ diskutiert werden. Zur Begrün-
dung dieser vier Reformschwerpunkte wurde
angeführt, „dass die demokratische Legitima-
tion und die Transparenz der Union und ihrer
Organe verbessert und dauerhaft gesichert
werden müssen, um diese den Bürgern der Mit-
gliedstaaten näher zu bringen.“
Was so Ende 2000 als „Post-Nizza-Prozess“
begann, sollte binnen kürzester Zeit eine er-
staunliche Dynamik entwickeln. Zum Ab-
schluss der belgischen EU-Präsidentschaft
nahm der Europäische Rat im Dezember 2001
in Laeken eine weitere Zukunftserklärung an,
um die Inhalte und das Verfahren zur Vorberei-
tung der nächsten EU-Reformrunde zu kon-
kretisieren.13 In rund 60 Einzelfragen wird dort
eine Zukunftsagenda umrissen, die auf eine
Totalrevision des europäischen Vertragswerkes
hinausläuft und – so wörtlich – den „Weg zu
einer Verfassung für den europäischen Bürger“
aufzeigen soll.14 Im Mittelpunkt der beabsich-
tigten Systemreformen müsse dabei laut der
Erklärung von Laeken die „demokratische Her-
ausforderung Europas“ stehen. Der Bürger
verstehe unter „verantwortungsvollem Regie-
rungshandeln“ auf EU-Ebene „mehr Ergeb-
nisse, bessere Antworten auf konkrete Fragen,
nicht aber einen europäischen Superstaat oder
europäische Organe, die sich mit allem und je-
dem befassen. Kurz: der Bürger verlangt ein
klares, transparentes, demokratisch bestimm-
tes gemeinschaftliches Konzept“.15

DER KONVENT ZUR ZUKUNFT EUROPAS

Dass der europäische Verfassungsprozess vor-
rangig auf eine Festigung der demokratischen
Legitimationsgrundlagen des Integrationspro-
zesses abzielte, unterstreicht auch das neue
Reformverfahren, das in Laeken beschlossen
wurde. Analog zu dem Prozedere für die in Niz-
za feierlich proklamierte EU-Grundrechte-
charta wurde ein „Konvent zur Zukunft Euro-
pas“ einberufen. Damit wurde den diplomati-
schen Geheimverhandlungen im Rahmen von
Regierungskonferenzen, die alle bisherigen
Vertragsänderungen prägten, zumindest ein
verhältnismäßig offenes Verfahren vorge-

schaltet. Unter dem Vorsitz des vormali-
gen französischen Staatspräsidenten Giscard 
d´Estaing nahm der aus Regierungsvertretern
und nationalen Abgeordneten der insgesamt
28 Mitgliedstaaten und Beitrittskandidaten
sowie Mitgliedern des Europäischen Parla-
ments und der Kommission zusammengesetz-
te Konvent zur Zukunft Europas am 1. März
2002 seine Beratungen auf.16 Rund sechzehn
Monate danach präsentierte das Gremium am
18. Juli 2003 seinen Entwurf für einen „Vertrag
über eine Verfassung für Europa“,17 den es als
Verhandlungsgrundlage für die anschließende
Regierungskonferenz vorbereitet hatte.

VERFASSUNGSGEBUNG IM LICHTE DER
ERWEITERUNG

Alleine mit den gesteigerten Anforderungen an
die Handlungsfähigkeit ihrer Institutionen, die
sich aus der wachsenden Zahl an Mitgliedstaa-
ten und der damit verbundenen zunehmenden
Interessenheterogenität ergeben, lässt sich der
Ruf nach einer neuen konstitutionellen Grund-
ordnung für das große Europa kaum rechtferti-
gen. Um die Entscheidungsfähigkeit sicherzu-
stellen, hätte es im Zweifelsfall ausgereicht, ei-
ne weitere Vertragsreform zu vereinbaren. Aus-
schlaggebend für die Notwendigkeit einer Ver-
fassung ist vielmehr die zunehmende Legitima-
tionsschwäche, die das europäische Einigungs-
werk im Spannungsfeld zwischen anhaltender
Vertiefung des Integrationsprozesses und Er-
weiterung kennzeichnet.18

Dieser doppelte Systemwandel ist es, der Euro-
pa bis an den Punkt einer schweren Identitäts-
krise geführt hat. Beredtes Zeugnis davon ge-
ben die niedrigen Zustimmungsraten, die die
EU-Zugehörigkeit ihres Landes, aber auch der
anstehende Beitritt der zehn Neumitglieder bei
den mitgliedstaatlichen Bevölkerungen in der
EU-15 finden. In beiden Fällen gilt, dass dort
laut der jüngsten Umfrageergebnisse nicht
einmal mehr jeder Zweite dafür ist.19

Dagegen ist in den acht mittel- und osteuropä-
ischen Neumitgliedern zwar zu beobachten,
dass die Befürwortung einer EU-Mitgliedschaft
dort unverändert relativ hoch liegt.20 Zum Aus-
druck gekommen ist dies zuletzt in den dortigen
Beitrittsreferenden des Jahres 2003. Ein Grund
dafür mag jedoch darin liegen, dass all ihre Re-
gierungen die Aussicht auf massive materielle
Vorteile in den Vordergrund ihrer EU-Kampag-
nen gestellt haben und damit extreme Erwar-
tungshaltungen erzeugt haben. Hinzu kommt
noch, dass die EU-Zugehörigkeit in den mittel-
und osteuropäischen Neumitgliedern primär
wahrgenommen wird als der politische und
wirtschaftliche Anschluss an den Westen, we-
niger aber als Einbindung in einen Integrations-
prozess, in dessen Wesen es liegt, dass sie ihre
gerade erst erlangte nationale Souveränität mit
der EU-Ebene teilen müssen.21

ZENTRIFUGALE KRÄFTE WERDEN
ZUNEHMEN

Eben deshalb ist aber zu erwarten, dass die an-
fängliche Beitrittseuphorie verfliegen dürfte
und die EU nach ihrer Erweiterung auf 25 Mit-
gliedstaaten zunächst schwierige Jahre der in-
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neren Konsolidierung vor sich haben wird. Die
von einer EU-Mitgliedschaft erhoffte Wohl-
standssteigerung wird sich nicht auf die
Schnelle einstellen. In den Bevölkerungen der
Beitrittsländer dürften die geringen Kennt-
nisse darüber, um welche Art von politischem
Gebilde es sich bei der EU eigentlich handelt,
zu Enttäuschung und integrationspolitischen
Abwehrreaktionen führen.22 All dies wird kaum
spurlos an den Zustimmungswerten zu einer
EU-Mitgliedschaft vorübergehen.
Die zentrifugalen Kräfte, die an Europas Einheit
zerren, werden somit in der EU-25 drastisch zu-
nehmen. Entgegenzusetzen hat die Europäi-
sche Union ihnen bislang nur die „schrecklich
spröde ,Identität‘ einer Rechtsgemeinschaft“.23

Dass diese allein längst nicht mehr ausreicht als
verbindender Kitt für ein großes Europa, dessen
Finalität in einer „Politischen Union“ liegen soll,
hat schon das Jahr 2003 hinreichend belegt:
Nach der Kluft, die sich zwischen dem „alten“
und dem „neuen Europa“ rund um den Irak-
Krieg auftat, folgten die Auseinandersetzungen
mit Deutschland und Frankreich um die Einhal-
tung des Wachstums- und Stabilitätspaktes.
Und schließlich führte der Machtpoker um die
künftigen Abstimmungsregeln im Rat der EU
nicht nur zum Scheitern des Brüsseler Verfas-
sungsgipfels, sondern auch noch dazu, dass 
die Frage der künftigen Finanzausstattung und
Mittelverteilung in der EU-25 durch den 
Nettozahler-Brief der Sechs24 als Hebel für die
Durchsetzung verfassungspolitischer Interes-
sen angesetzt worden ist.

WEGE ZUR VERFASSUNGS- UND
WERTEGEMEINSCHAFT

In diesen jüngsten Konflikten spiegelt sich das
Dilemma einer Europäischen Union wider, die
durch die inzwischen erreichte Dichte der po-
litischen und wirtschaftlichen Integration
zwar längst allgegenwärtig im täglichen Leben
der Unionsbürger ist. Gerade durch die Erwei-
terung scheint sie sich aber weiter denn je da-
von zu entfernen, dass sich große Teile der Be-
völkerungen in allen Mitgliedstaaten mit dem
Projekt Europa identifizieren. Und genau hier
will die neue Verfassung für das große Europa
Abhilfe schaffen. Sie soll die Basis einer euro-
päischen Verfassungs- und Wertegemein-
schaft bilden. Neben der Demokratisierung eu-
ropäischer Entscheidungsverfahren und der
Sicherung der Regierungsfähigkeit auf EU-
Ebene, die in diesem Band an anderer Stelle be-
handelt wurden,25 hat sich der Europäische
Konvent insbesondere mit vier Wegen befasst,
um diesem Ziel näher zu kommen:
■ der Schaffung von mehr Transparenz durch

die Bündelung der Verträge in einem einzi-
gen Verfassungsdokument;

■ der Verankerung einer gemeinsamen Wer-
tebasis, vor allem durch die Inkorporation
der EU-Grundrechtecharta in die EU-Ver-
fassung;

■ einer wirksameren Machtbegrenzung und
Aufgabenkonzentration durch die Neuord-
nung der Zuständigkeitsverteilung zwi-
schen EU und Mitgliedstaaten sowie ein
wirksameres Verfahren der Subsidiaritäts-
kontrolle bei der Ausübung europäischer
Kompetenzen;

■ einer Verbesserung der horizontalen Ge-
waltenteilung zwischen den EU-Institutio-
nen mittels Einführung einer neuen Nor-
menhierarchie für die Handlungsinstru-
mente der Union.

Obwohl die folgende Bewertung der Reform-
fortschritte, die in dem Verfassungsentwurf
des Konvents jeweils erreicht werden konnten,
durchaus gemischt ausfällt, zeigt sich doch,
dass sie insgesamt in die richtige Richtung
weisen, um zur Legitimität und demokrati-
schen Legitimation europäischen Regierens
beizusteuern.

MEHR TRANSPARENZ DURCH
VERTRAGSVEREINFACHUNG

Beim ersten Blick in den Konventsentwurf vom
18. Juli 2003 drängt sich der Eindruck auf, dass
der Auftrag von Nizza und Laeken nicht erfüllt
wurde, die Vertragsgrundlagen zu vereinfa-
chen, um sie klarer und verständlicher zu ma-
chen. Noch immer haben die vier Teile des Do-
kumentes mit immerhin zwei Präambeln zum
Gesamttext und zur Grundrechtecharta, mit
insgesamt 465 Artikeln, fünf Protokollen und
drei Erklärungen einen beachtlichen Umfang.
Dennoch erweist sich bei etwas genauerem
Hinsehen, dass der Konvent durchaus Einiges
in Sachen Transparenz geleistet hat. Nicht zu-
letzt durch die Verleihung einer einheitlichen
Rechtspersönlichkeit an die Europäische
Union wurde es möglich, die bisherige vertrag-
liche Drei-Säulen-Konstruktion aufzulösen.
Die Trennung zwischen der erste Säule der Ge-
meinschaftspolitiken einerseits und der zwei-
ten und dritten Säule rein zwischenstaatlicher
Zusammenarbeit in der Außen-, Sicherheits-
und Verteidigungspolitik sowie in polizeilichen
und strafrechtlichen Angelegenheiten entfällt
künftig. In Teil I und der EU-Grundrechtechar-
ta, die nun als gesonderter Teil II aufgenom-
men wurde, führt der Konventsentwurf all je-
ne Grundlagenbestimmungen zusammen, die
sich üblicherweise in nationalen Verfassungen
finden: Definiert werden dort die Ziele, Werte
und demokratischen Prinzipien der Europäi-
schen Union ebenso wie die Grundzüge der
Zuständigkeitsverteilung und -ausübung, ihr
institutioneller Rahmen und die zentralen Re-
gelungen für ihre Finanzierung. In Teil III fol-
gen dann gemäß dem Prinzip der begrenzten
Ermächtigung die Bestimmungen zu den Ein-
zelpolitiken der Union, die weitgehend aus den
früheren Verträgen übernommen wurden. Teil
IV enthält schließlich die Schlussbestimmun-
gen.
Damit ist das Gesamtdokument aber immer
noch weit davon entfernt, dem Bürger die
Grundlagen der politischen Ordnung des gro-
ßen Europa in einer einfachen und abstrakten
Form zu vermitteln, wie dies in aller Regel bei
nationalen Verfassungen der Fall ist. Der Her-
ausbildung einer Verfassungsidentität steht
die nach wie vor komplexe Sprache des Tex-
tes im Wege. Strukturell erschließen sich die
Handlungsmöglichkeiten und -grenzen der
Unionsebene dem Leser erst vollständig, wenn
er sich zusätzlich zu der knappen Zuständig-
keitssystematik in Teil I auch mit den 342 (!)
Bestimmungen des Teils III zu den einzelnen
Unionspolitiken vertraut macht.

Insgesamt ist der Konvent bei der Vertragsver-
einfachtung auf halbem Wege stehen geblie-
ben, indem er sich gegen eine echte Zweitei-
lung der Verträge entschieden hat, wie sie von
der so genannten „Gruppe der Weisen“ schon
1999 vorgeschlagen worden war.26 Obwohl
seit geraumer Zeit verschiedene Modelle für
eine solche Trennung zwischen einem EU-Ba-
sis- oder Grundvertrag und einem weiteren
Vertragstext mit Ausführungsbestimmungen
vorliegen,27 schreckten die Konventsmitglieder
vor dem konsequenten Schritt zurück, die Tei-
le I, II und IV zu dem eigentlichen Verfassungs-
dokument zusammenzubinden und die Detail-
regelungen in Teil III in ein separates Doku-
ment auszulagern. 

ERFORDERNIS EINER GEMEINSAMEN
WERTEBASIS

Im zusammenwachsenden Europa werden die
Schwierigkeiten zunehmen, auf der Basis eines
von allen EU-Mitgliedern geteilten Grundka-
nons an kulturellen und politischen Werte-
orientierungen gemeinsam zu handeln. Ein er-
stes Schlaglicht darauf warfen die Ausein-
andersetzungen in der EU-25 über die Aufnah-
me eines Gottesbezuges in die EU-Verfas-
sung.28 Dennoch erschüttert die anstehende
Erweiterung um die zehn Neumitglieder noch
nicht nachhaltig die Wertefundamente der
Union – sieht man einmal von der wesentlich
ausgeprägteren Neigung zur Intoleranz
gegenüber einzelnen Minderheitengruppen
ab.29 Noch deutlicher spürbare Belastungen
werden von der für 2007 angestrebten Mit-
gliedschaft Rumäniens und Bulgariens ausge-
hen. Sollte es längerfristig aber zu einem EU-
Beitritt der Türkei kommen, so dürfte dies zum
eigentlichen Lackmustest für die politische
Identität und das Selbstverständnis der Euro-
päischen Union als demokratische und kultu-
relle Wertegemeinschaft werden.
Dies unterstreichen auch jüngste Ergebnisse
aus der empirischen Werteforschung.30 So
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wird zwar die Einschätzung, dass die Demo-
kratie die beste aller Regierungsformen ist, von
einem Großteil der Bürger in allen 28 Ländern
geteilt. Allerdings liegt der Anteil derer, die da-
bei autoritäre Führungsstrukturen befürwor-
ten, in der EU-25 bei rund einem Viertel, in Ru-
mänien und Bulgarien bei über der Hälfte und
in der Türkei sogar bei zwei Dritteln der Be-
fragten. Auf die Frage, ob Männer eher ein
Recht auf Arbeit haben als Frauen, wenn die
Arbeitsplätze knapp werden, stimmen rund
20% der Bürger in der EU-15 und gut 25% in
den zehn Neumitgliedern zu. In Rumänien und
Bulgarien sind es dagegen schon 37%, wäh-
rend in der Türkei knapp 62% der Befragten
diese Auffassung vertreten. Diese wachsende
„Wertekluft“ im Zuge der nächsten Erweite-
rungswellen darf nicht aus dem Blick geraten,
wenn verständlich werden soll, weshalb die In-
korporation der EU-Grundrechtecharta in den
Verfassungsentwurf als einer der größten Er-
folge des Konvents bezeichnet werden kann.

CHARTA FÖRDERT DIE IDENTIFIKATION

Sicherlich würde der Charta im Falle eines In-
krafttretens der neuen EU-Verfassung eine
wirksamere Machtbegrenzungs- und Rechts-
schutzfunktion für den Einzelnen zukommen,
weil sie damit Rechtsverbindlichkeit erhielte.
Verglichen mit dem derzeitigen Grundrechts-
schutz der Unionsbürger, der auf die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention und die Ver-
fassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten
gründet und durch das Richterrecht des Euro-
päischen Gerichtshofes (EuGH) gewährleistet
wird, schließt die Charta wichtige Lücken auf
Gebieten, wie dem Recht auf Informationsfrei-
heit oder dem Datenschutz.31 Besondere Be-
deutung kommt diesem Umstand vor dem
Hintergrund des entstehenden europäischen
„Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts“ zu, der mit stärkeren Eingriffsbefug-
nissen der EU-Ebene in der Innen- und Justiz-
politik einhergeht. Diese berühren die Grund-
rechte von Unionsbürgern und Drittstaats-
angehörigen viel unmittelbarer als dies im Be-
reich des Binnenmarktes oder anderer Unions-
politiken der Fall ist.32

Noch wichtiger erscheint aber, dass die Auf-
nahme der Grundrechtecharta in den Verfas-
sungsvertrag symbolhaft die Abkehr von den
bislang dominant nutzenorientierten Legitimi-
tationsgrundlagen eines binnenmarktlastigen
Integrationsprozesses signalisiert. Sie trägt zu
der Identifikation der Unionsbürger mit einer

politischen Ordnung bei, die für Rechtsstaat-
lichkeit, Grundrechte, Sicherheit und Demo-
kratie steht.33 Gerade weil sie diesen Werteka-
non westlicher Demokratien verkörpert, bildet
die Charta als integraler Bestandteil des Ver-
fassungstextes eine rechtsverbindliche Mess-
latte für die Wertorientierungen in den künf-
tigen Mitgliedstaaten. Und genau deshalb
kommt diesem Ergebnis der Konventsberatun-
gen zentrale Bedeutung für den künftigen Zu-
sammenhalt des großen Europa zu.

MACHTBEGRENZUNG UND
AUFGABENKONZENTRATION

Die Zuständigkeitsverteilung zwischen EU-
Ebene und Mitgliedstaaten wirft zentrale
Machtfragen auf,34 ohne deren Beantwortung
auch die Behandlung anderer Tagesordnungs-
punkte in den Verfassungsberatungen des Eu-
ropäischen Konvents ins Leere gelaufen wä-
re.35 So lässt sich der notwendige Umfang des
Grundrechtsschutzes auf europäischer Ebene
kaum klären, wenn nicht deutlich wird, wie
weit die Ausübung hoheitlicher Gewalt durch
die EU-Institutionen geht. Die Handlungsfä-
higkeit eines auf 25 und mehr Mitgliedstaaten
erweiterten Europa hängt entscheidend davon
ab, dass sich die EU-Ebene auf ihre wesent-
lichen Aufgaben konzentriert und diese im
Rahmen effizienter Entscheidungsverfahren
wahrnehmen kann. Demokratische Legitima-
tion und Kontrolle europäischen Regierungs-
handelns setzen Transparenz in der Frage vor-
aus, wer in Europa wofür verantwortlich ist.
Ein entsprechend hoher Stellenwert wurde der
Klärung der Kompetenzgrenzen in der Zu-
kunftserklärung von Laeken eingeräumt. Von
den rund 60 Fragen, die dort für die künftige
politische Ordnung der Union formuliert wer-
den, gelten alleine 24 der Neugestaltung des
vertraglichen Zuständigkeitsgefüges. Dabei
werden drei Dimensionen der vertikalen Ar-
beitsteilung thematisiert:
■ die Schaffung einer transparenteren und

trennschärferen Zuständigkeitssystematik;
■ die Neuordnung der Aufgabenverteilung

zwischen der EU und den Mitgliedstaaten
bzw. – so vorhanden – ihren Regionen; 

■ eine demokratisch hinreichend legitimierte
und effiziente Kompetenzausübung auf
EU-Ebene durch eine wirksamere Subsidia-
ritätskontrolle.

Mit der Annahme des Vorentwurfs des Kon-
ventspräsidiums für die künftige Struktur des
Verfassungsvertrags vom 28. Oktober 200236

wurde für die Zuständigkeitssystematik be-
reits eine wichtige Vorentscheidung getroffen.
Die bisherigen Vertragsbestimmungen zu den
Einzelermächtigungen innerhalb der verschie-
denen Gemeinschaftspolitiken blieben erhal-
ten und wurden in einen gesonderten Verfas-
sungsteil aufgenommen. In der endgültigen
Fassung des Konventsentwurfs sind sie nun in
dessen Teil III wiederzufinden.
Durch dieses Vorgehen konnten einerseits im
Konvent ausufernde Konflikte über die Sub-
stanz europäischer Zuständigkeiten verhin-
dert werden. Andererseits jedoch ist es deshalb
zu keiner materiellen Überprüfung der Auf-
gabenverteilung zwischen der Europäischen

Union und den Mitgliedstaaten gekommen,
wie sie in Laeken noch angedacht worden war.
Immerhin ist es dem Konvent gelungen, eine
nachvollziehbare Aufgabensystematik einzu-
führen. Damit wird ein wichtiger Schritt in
Richtung größerer Transparenz und besserer
demokratischer Kontrollierbarkeit europäi-
schen Regierens vollzogen. 

DIE NEUE AUFGABENSYSTEMATIK

Vorgesehen ist nun eine Unterscheidung zwi-
schen drei Kompetenzkategorien: 
■ Ausschließliche Zuständigkeiten der Euro-

päischen Union, in denen nur diese ver-
bindliche Rechtsakte erlassen darf. Neben
den für das Funktionieren des Binnen-
markts erforderlichen Wettbewerbsregeln
gilt dies für die Währungspolitik im Euro-
raum, die gemeinsame Handelspolitik, die
Zollunion und die Erhaltung der biologi-
schen Meeresschätze im Rahmen der ge-
meinsamen Fischereipolitik. Zudem ist die
Union ausschließlich verantwortlich für
den Abschluss internationaler Übereinkom-
men, soweit dies notwendig ist, damit sie
ihre interne Zuständigkeit wirksam ausü-
ben kann.

■ Bereiche mit geteilter Zuständigkeit, in de-
nen sowohl die Union als auch die Mitglied-
staaten befugt sind, gesetzgeberisch tätig
zu werden. Die zugehörigen Aufgabenfel-
der werden zunächst negativ abgegrenzt:
Immer dann, wenn die Verfassung – und
d.h. ihr Teil I oder Teil III – der Europäischen
Union Kompetenzen zuweist, die nicht un-
ter ihren ausschließlichen Zuständigkeiten
oder der Kategorie ergänzender Maßnah-
men aufgelistet sind, handelt es sich um
Gebiete geteilter Zuständigkeit. Exempla-
risch werden als „Hauptbereiche“ der
Binnenmarkt, der Raum der Freiheit, der Si-
cherheit und des Rechts, Landwirtschaft
und Fischerei, Verkehr und transeuropäi-
sche Netze, Energie, die Sozialpolitik hin-
sichtlich der in Verfassungsteil III genann-
ten Aspekte, die Strukturpolitik, der Um-
welt- und Verbraucherschutz sowie das Ge-
sundheitswesen genannt. 

■ Unterstützungs-, Koordinierungs- und Er-
gänzungsmaßnahmen, welche die EU-Ebene
ergreifen kann, ohne dass dadurch die grund-
sätzliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten
angetastet wird. Im Einzelnen werden un-
ter dieser Kategorie die Industriepolitik, der
Schutz und die Verbesserung der mensch-
lichen Gesundheit, die allgemeine und beruf-
liche Bildung, Jugend und Sport sowie die Kul-
turpolitik und der Zivilschutz aufgelistet.

AUFGABENSYSTEMATIK VERSUS
KOMPETENZKATALOG

Mit der Entscheidung für eine Aufgabensyste-
matik in Teil I des Verfassungsvertrags, die
durch die Einzelbestimmungen zu den Europa-
politiken in Teil III auffüllungsbedürftig bleibt,
hat sich der Konvent letztlich gegen das Ord-
nungsmodell eines Kompetenzkatalogs ent-
schieden, wie ihn zum Beispiel das deutsche
Grundgesetz kennt. Als Hauptargumente ge-
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gen eine solche abschließende Auflistung
wurde von der überwiegenden Mehrzahl der
Konventsmitglieder angeführt, dass die dyna-
mische Entwicklungsfähigkeit Europas durch
ein zu rigides Kompetenzkorsett ernstlich be-
droht wäre. Überdies ginge eine zu detaillierte
Festlegung der Zuständigkeiten auf Kosten der
Klarheit und Kürze des ersten Verfassungsteils
mit den konstitutionellen Grundregeln für die
Europäische Union.
Sicherlich sind diese Vorbehalte gegen einen
Kompetenzkatalog durchaus begründet. Ihnen
stehen aber zahlreiche Schwachstellen der
nun gewählten Aufgabensystematisierung
gegenüber. So werden im Konventsentwurf für
die Koordinierung der Wirtschafts- und Be-
schäftigungspolitik sowie die „gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich
der schrittweisen Festlegung einer gemeinsa-
men Verteidigungspolitik“ gesonderte Kompe-
tenzkategorien definiert, statt sie den Unter-
stützungsmaßnahmen bzw. den geteilten Zu-
ständigkeiten zuzuweisen.
Hinzu kommt, dass nicht nur für die Gemein-
same Außen-, Sicherheits- und Verteidigungs-
politik, sondern auch für die „Verwirklichung
des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts“ in der Innen- und Justizpolitik beson-
dere Durchführungsbestimmungen gelten.
Dadurch entsteht der Eindruck, dass die bishe-
rige Drei-Säulen-Struktur des EU-Vertrags, die
durch den Konventsentwurf eigentlich über-
wunden werden soll, gewissermaßen „durch
die Hintertür“ doch aufrechterhalten bleibt.
Wie diese Beispiele veranschaulichen sollen,
wurden im Konvent zwar beachtliche Fort-
schritte erzielt, eine wirklich stringente und
transparente Ausgestaltung der konstitutio-
nellen Zuständigkeitssystematik bleibt aber
Gegenstand künftiger EU-Reformrunden.

VERÄNDERUNGEN IM AUFGABENPROFIL

Jenseits des Anliegens, eine bessere Zurechen-
barkeit politischer Verantwortung durch die
Einführung einer trennschärferen Kompetenz-
systematik zu schaffen, haben die Mitglied-
staaten in der Zukunftserklärung von Laeken
ihre Absicht bekundet, zu überprüfen, auf wel-
chen Gebieten die EU zusätzliche Aufgaben
übernehmen sollte bzw. ob möglicherweise ei-
ne Rückverlagerung von Zuständigkeiten
zweckmäßig wäre. Angesichts der bevorste-
henden Erweiterung auf 25 Mitgliedstaaten so-
wie der neuen internen und externen Heraus-
forderungen an gemeinsames Handeln, die seit
den Terroranschlägen auf die USA vom 11. Sep-
tember 2001 erkennbar geworden sind, scheint
sich die Erkenntnis durchgesetzt zu haben, dass
das bisherige Aufgabenprofil Europas die Leis-
tungserwartungen seiner Bürger nicht mehr
erfüllt. Zugleich erscheint eine stärkere Kon-
zentration auf zentrale Zukunftsaufgaben, die
möglichst präzise benannt und abgegrenzt
werden müssen, als zentrale Voraussetzung für
den Erhalt der Handlungs- und Entscheidungs-
fähigkeit einer zunehmend heterogenen Union
mit 25 und mehr Mitgliedern.
Gestützt auf Umfrageergebnisse zu den Er-
wartungen der Bürger bestand breites Einver-
nehmen zwischen den Konventsmitgliedern,
dass Europa vor allem eine stärkere Rolle in der

Außen- und Sicherheitspolitik, in der Bekämp-
fung der internationalen Kriminalität, in der
Kontrolle der EU-Außengrenzen sowie bei der
Verwirklichung einer gemeinsamen Asyl- und
Einwanderungspolitik zukommen müsse. Da-
ran gemessen, fällt die Bewertung ambivalent
aus. Die Tatsache, dass die Zahl der Fälle, in de-
nen der Rat mit qualifizierter Mehrheit ent-
scheidet, von 137 auf 175 anwächst,37 findet
nicht zuletzt in den Bestimmungen des dritten
Verfassungsteils zum „Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts“ ihren Niederschlag.
Mehrheitsentscheidungen sollen künftig bei
Regelungen zur Grenzkontrolle – einschließ-
lich der Entwicklung eines integrierten Grenz-
schutzsystems für die EU-Außengrenzen –
und für die gesamte Asyl- und Einwande-
rungspolitik gelten.
Trotz dieser erheblichen Stärkung der Hand-
lungsfähigkeit der EU auf dem Gebiet der In-
nen- und Justizpolitik bleiben aber auch hier
zahlreiche Gebiete zunächst der Einstimmig-
keit unterworfen. Zu den insgesamt 78 Berei-
chen, in denen der Rat auch künftig einstim-
mig beschließen soll, gehören daneben die
Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens,
die Steuerharmonisierung, Teilbereiche des
Handels mit Dienstleistungen und geistigem
Eigentum, einzelne Gebiete der Umweltpolitik,
die Diskriminierungsbekämpfung sowie – bis
zum 1. Januar 2007 – die europäische Gesetz-
gebung zu den Struktur- und Kohäsionsfonds.
Besonders bedauerlich ist, dass es in der
Schlussphase der Konventsberatungen nicht
mehr gelungen ist, in der Gemeinsamen Au-
ßen- und Sicherheits- und Verteidigungspoli-
tik die Einstimmigkeit deutlich einzuschrän-
ken. Dem großen Europa mit 25 und mehr Mit-
gliedstaaten droht damit auch mit dem neuen
Verfahren als internationaler Akteur völlige
Lähmung.

AUFBAU EUROPÄISCHER KOMPETENZEN

Jenseits der vermehrten Anwendung des
Mehrheitsprinzips sieht der Verfassungsent-
wurf an einzelnen Stellen einen materiellen
Ausbau europäischer Kompetenzen vor. In der
Innen- und Justizpolitik gilt dies vor allem für
die Befugnisse von Europol. Auf dem Gebiet
äußerer Sicherheit sind primär eine neue „Bei-
standsklausel“, der sich alle EU-Mitgliedstaa-
ten anschließen können, sowie eine „Solidari-
tätsklausel“ zu nennen, die die Mitgliedstaaten
zur gegenseitigen Unterstützung bei Terroran-
schlägen oder im Katastrophenfall verpflich-
ten. Und was schließlich die internen Politik-
felder betrifft, so finden sich erweiterte oder
neue EU-Befugnisse für den Schutz des geisti-
gen Eigentums, durch die geteilte Zuständig-
keit für die Energiepolitik sowie die öffent-
liche Gesundheit und das Recht zu ergänzen-
den Maßnahmen im Katastrophenschutz, der
Raumfahrt und dem Sport. Auch mit der Aus-
dehnung ihrer Koordinierungsbefugnisse auf
die Sozialpolitik, das Gesundheitswesen, die
Industriepolitik, Kultur sowie die allgemeine
und berufliche Bildung werden der EU-Ebene
zusätzliche Handlungsspielräume eröffnet.
Wenn auch in gedrosseltem Tempo, so setzt
sich damit doch der integrationspolitische
Langzeittrend von Brüsseler Kompetenzzu-

wächsen fort, ohne dass eine systematische
Konzentration auf künftige Schlüsselaufgaben
erkennbar wird. Durch die Erweiterung droht
sich die Europäische Union jedoch vor allem
mit ihrer fehlgesteuerten Umverteilungspoli-
tik in der Agrar- und Strukturförderung sowie
im Bereich der binnenmarktflankierenden Uni-
onspolitiken endgültig zu verzetteln. So wer-
den die mittel- und osteuropäischen Neumit-
glieder im Verein mit den Mittelmeerländern
und Großbritannien das notwendige Stimm-
gewicht im Rat auf die Waage bringen, um EU-
Regelungen zu umweltpolitischen Auflagen,
dem Arbeitsschutz, in der Sozialpolitik oder
dem Lebensmittelrecht ebenso verhindern zu
können, wie wettbewerbsrechtliche Bestim-
mungen, die dem Hang der Transformations-
länder zu einer interventionistischen Indus-
triepolitik entgegenstehen.38

Exemplarisch wird daran deutlich, wie sehr die
veränderten Machtkonstellationen im großen
Europa selbst auf Kerngebiete europäischer
Zuständigkeit durchschlagen können. Um die
beschränkten EU-Leistungskapazitäten auf die
Bewältigung dieser Herausforderungen kon-
zentrieren zu können, dürfen auch vereinzelte
Kompetenzrückübertragungen an die Mit-
gliedstaaten nicht länger als Tabu behandelt
werden. Sonst wird das große Europa immer
weniger in der Lage sein, die Leistungsansprü-
che seiner Bürger zu erfüllen.

VERBESSERTE SUBSIDIARITÄTSKONTROLLE

Um deutlichere Grenzziehungen für die zuläs-
sige Reichweite und Intensität des Unionshan-
delns in deren einzelnen Aufgabenfeldern vor-
zunehmen, findet sich im Konventsentwurf ein
neues Verfahren der Subsidiaritätskontrolle.
Durch das neue Protokoll über die Anwendung
der Grundsätze der Subsidiarität und der Ver-
hältnismäßigkeit wird ein „Frühwarnmecha-
nismus“ eingeführt, durch den die nationalen
Parlamente erstmals direkt in die Entschei-
dungsfindung auf EU-Ebene eingebunden
werden.
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Künftig soll die Kommission den nationalen
Parlamenten ihre Vorschläge für Gesetzge-
bungsakte zum gleichen Zeitpunkt übermit-
teln wie dem Europäischen Parlament und
dem Rat. Ist dies geschehen, so haben die na-
tionalen Parlamente bzw. jede der beiden Kam-
mern eines nationalen Parlaments sechs Wo-
chen Zeit, um eine begründete Stellungnahme
abzugeben, weshalb ihres Erachtens ein Ver-
stoß gegen das Subsidiaritätsprinzip vorliegt.
Sprechen sich die nationalen Parlamente bzw.
ihre Kammern mit einem Drittel der Gesamt-
zahl ihrer Stimmen gegen einen Entwurf der
Kommission aus, so muss diese ihn überprü-
fen. Auf der Grundlage dieser Prüfung kann die
Kommission beschließen, an ihrem Vorschlag
festzuhalten, ihn zu ändern oder zurückzuzie-
hen. In jedem Fall muss sie ihre Entscheidung
begründen.
Weil das Protokoll den nationalen Parlamenten
– bzw. jeder ihrer Kammern – aber das Recht
zuspricht, nach Inkrafttreten eines Gesetzge-
bungsaktes über die jeweilige mitgliedstaatli-
che Regierung eine Klage beim Europäischen
Gerichtshofs wegen Verstoßes gegen das Sub-
sidiaritätsprinzips anzustrengen, ist davon
auszugehen, dass die Kommission bei dieser
Überprüfung äußerste Sorgfalt walten lassen
wird. Ein entsprechendes Klagerecht wird auch
dem Ausschuss der Regionen für jene Aufga-
benfelder eingeräumt, zu denen er obligato-
risch gehört werden muss. 
In mancherlei Hinsicht erscheint das neue Pro-
tokoll noch nachbesserungsbedürftig. So be-
deutet das neue Verfassungsprotokoll in der
derzeitigen Fassung gegenüber seinem Ams-
terdamer Vorläufer einen gewissen Rück-
schritt, was den Grad an inhaltlicher Konkreti-
sierung des Subsidiaritätsprinzips anbelangt.
Die Amsterdamer Leitlinien für die Überprü-
fung der Subsidiaritätskonformität einer EU-
Maßnahme sind aus dem Protokollentwurf des
Konvents verschwunden. Außerdem muss sich
das neue Verfahren in der Praxis erst bewäh-
ren. Nicht ganz zu Unrecht mahnen Kritiker,
dass das „Frühwarnsystem“ am Rat als demje-
nigen europäischen Organ vorbei führt, dem in
der EU-Verfassungsordnung die Wahrung der
mitgliedstaatlichen Rechte obliegt.
Unter dem Strich bleibt aber dennoch festzu-
halten, dass der neue „Frühwarnmecha-
nismus“ die ausgetretenen Pfade einer unzu-
reichenden europäischen Subsidiaritätskon-
trolle verlässt. Über die Einbindung der natio-

nalen Parlamente hat der Konvent eine Verfah-
renslösung entwickelt, die zumindest auf län-
gere Sicht ein deutliches Mehr an Bürgernähe
in der europäischen Politik bringen könnte.

BESSERE GEWALTENTEILUNG DURCH
NORMENHIERARCHIE

Indem er eine neue Normenhierarchie für eu-
ropäische Steuerungsinstrumente einführt,
soll der Verfassungsentwurf eine deutlichere
Unterscheidung zwischen legislativen und
exekutiven Handlungsformen der EU-Organe
erlauben. Zu diesem Zweck definiert er sechs
neue Typen von Instrumenten:
■ Europäische Gesetze, bei denen es sich um

Legislativakte mit allgemeiner Geltung
handelt, die in all ihren Teilen verbindlich
sind und unmittelbar in jedem Mitglied-
staat gelten.

■ Europäische Rahmengesetze, die hinsicht-
lich der zu erreichenden Ziele für jeden Mit-
gliedstaat, an den sie gerichtet sind, ver-
bindlich sind, aber den Mitgliedstaaten die
Wahl der Form und der Mittel zu ihrer Um-
setzung überlassen.

■ Europäische Verordnungen, die Rechtsakte
ohne Gesetzescharakter sind und der
Durchführung bestimmter Legislativakte
bzw. einzelner Verfassungsbestimmungen
dienen.

■ Europäische Beschlüsse, die ebenfalls kei-
nen Gesetzescharakter haben und in all ih-
ren Teilen verbindlich sind. Richten sie sich
an bestimmte Adressaten, so binden sie nur
diese.

■ Empfehlungen und Stellungnahmen der
EU-Organe, die rechtlich nicht bindend
sind.

Nur Europäische Gesetze und Rahmengesetze
sind Legislativakte im engeren Sinne. Im Re-
gelfall sollen sie deshalb vom Europäischen
Parlament und dem Ministerrat gleichberech-
tigt im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
erlassen werden. Bei den Europäischen Ver-
ordnungen und Beschlüssen handelt es sich
hingegen um Rechtsakte ohne Gesetzge-
bungscharakter. Sie können durch die Kom-
mission oder den Rat in ihrer Exekutivfunktion
auf der Grundlage der Befugnisübertragung
durch ein Europäisches Gesetz als Durchfüh-
rungsrechtsakte erlassen werden.
Abgesehen von diesen Unterschieden im Zu-
standekommen trägt auch diese neue Hierar-
chisierung nur begrenzt zur Klärung der Frage
bei, worin jenseits der jeweils anzuwendenden
Entscheidungsverfahren eigentlich der quali-
tative Unterschied zwischen bindenden EU-
Rechtsakten ohne Gesetzesqualität und euro-
päischen Gesetzgebungsakten liegen soll. Ob-
wohl das Bemühen um eine deutlichere Unter-
scheidung zwischen legislativem und exekuti-
vem Unionshandeln an sich zu begrüßen ist,
liefert die neue Typologie der Rechtsetzungs-
instrumente im Konventsentwurf noch keine
wirklich befriedigende Antwort auf dieses 
Problem.
Für eine abschließende Bewertung darf aller-
dings nicht außer Acht gelassen werden, dass
mit den neuen Rechtsinstrumenten eine wei-
tere Zielsetzung verbunden ist – nämlich die

Lichtung des inzwischen kaum mehr durch-
schaubaren Gestrüpps europäischer Hand-
lungsformen. Im heutigen EU-Vertrag sind –
verteilt über seine drei Säulen - 15 verschiede-
ne Instrumente vorgesehen. Die neue Nor-
menhierarchie des Verfassungsvertrags ver-
spricht hier tatsächlich ein deutliches Mehr an
Transparenz. 

EIN DEMOKRATISCH LEGITIMIERTES
EUROPA IM WERDEN

Die Erweiterung auf 25 und mehr Mitglied-
staaten stellt die Legitimationsgrundlagen der
Europäischen Union auf den Prüfstand. Der
Auftrag an den Konvent und die Ergebnisse
seiner Beratungen können wesentlich dazu
beitragen, diese schwere Bewährungsprobe
für die Zukunftsfähigkeit des europäischen
Einigungswerkes zu bestehen. Mit dem Verfas-
sungsentwurf liegt endlich ein einheitlicher
Ordnungsrahmen vor, der das Potenzial hätte,
als Kristallisationspunkt einer stärkeren Iden-
tifikation der Bürger mit der Europäischen
Union und der durch sie verkörperten demo-
kratischen Werte zu wirken. Durch ein Mehr an
Transparenz und die Stärkung des Subsidiari-
tätsgedankens erleichtert dieser Rahmen die
Zurechenbarkeit und die demokratische Kon-
trolle politischer Verantwortung.
Gleichzeitig wird auch die neue konstitutio-
nelle Grundordnung im Falle ihres Inkrafttre-
tens eine Legitimationsschwäche der Europäi-
schen Union nicht beheben können, die ihr im
Vergleich zu dem politischen Gemeinwesen
des Nationalstaates wesenseigen ist. Ange-
sichts des relativ schwach ausgeprägten Zu-
sammengehörigkeitsgefühls der mitglied-
staatlichen Bevölkerungen als Europäer und
einer nur rudimentär vorhandenen europäi-
schen Öffentlichkeit wird sie auf absehbare
Zeit nicht die gleiche emotionale Bindewir-
kung entfalten können, wie sie häufig von
staatlichen Verfassungen ausgeht. Da ihm die-
ser verbindende Kitt einer Erfahrungs- und
Geschichtsgemeinschaft (noch) fehlt, wird der
Zusammenhalt des großen Europa wesentlich
von seiner Fähigkeit abhängen, dem Bürger die
Zweckbestimmung der Union, ihre politische
Finalität, glaubwürdig zu vermitteln.
Gelingen wird dies aber nur – und genau darin
liegt das Hauptmanko des Konventsentwurfs
für eine europäische Verfassung –, wenn sie
ein Aufgabenprofil entwickelt, das breite Ak-
zeptanz durch hohe Leistungs- und Problem-
lösungsfähigkeit stiftet. Auch in der Zustän-
digkeitsverteilung sollte sich die erweiterte
Europäische Union deshalb stärker auf jene
Aufgabenfelder konzentrieren, die sie nicht
nur als Verfassungs- und Wertegemeinschaft,
sondern auch als innere und äußere Sicher-
heits-, Wachstums- und Solidaritätsgemein-
schaft für den Bürger deutlich sichtbar ma-
chen.39

Der Weg dorthin wird angesichts der wach-
senden Heterogenität der Interessenlagen, der
zunehmenden Disparitäten in der wirtschaft-
lichen Leistungskraft und der unterschiedlich
ausgeprägten Integrationswilligkeit und -fä-
higkeit in einem Europa mit 25 und mehr Mit-
gliedstaaten nicht von allen mit der gleichen
Geschwindigkeit zurückgelegt werden. Gerade
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deshalb müssen aber in Europas künftiger 
Verfassung die Möglichkeiten zur Bildung von
Teilräumen über Formen differenzierter In-
tegration weiter ausgebaut werden, um auf
lange Sicht die öffentliche Zustimmung zur
Teilnahme des eigenen Landes am Integra-
tionsgeschehen zu sichern. Auch hier hat der
Verfassungsentwurf des Konvents erst einen
Anfang gemacht.40

Um aber ein Europa der 25 und mehr Mitglied-
staaten auf den Weg zu bringen, das auch
langfristig auf einem soliden Fundament de-
mokratischer Legitimation ruht, bildet der
Konventsentwurf einen vielversprechenden
Ausgangspunkt, der genutzt werden sollte. Ein
endgültiges Scheitern der Verfassungsbera-
tungen wäre gerade in diesem Lichte ein her-
ber Rückschlag für die größer werdende Euro-
päische Union.
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